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14. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung
Am Mittwoch, den 29.03.2023 um 19.00 Uhr findet im Stadtverord-
netensitzungssaal des Rathauses, Unterstadt 1, 35423 Lich die
14. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung mit nachstehender 
Tagesordnung statt, zu der hiermit auch die Bevölkerung eingeladen
wird.

Tagesordnung:
1. Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der form- und

fristgerechten Einladung, der Beschlussfähigkeit
sowie der Tagesordnung
Teil A gemäß § 10 der Geschäftsordnung vom
15.02.2023
Teil B gemäß § 10 der Geschäftsordnung vom
15.02.2023

2. 35/2023 Beschluss zur Antragstellung auf Aufnahme in das
hessische Dorfentwicklungsprogramm 2023

3. 17/2023 Beschlussfassung über die Verleihung von Ehrenbe-
zeichnungen an langjährige verdiente Mandatsträge-
rinnen

4. 25/2023 Neue Nutzungs- und Gebührenordnung für den Fried-
Wald Lich

5. 32/2023 Neuwahl einer Schiedsperson bzw. eines Stellver -
treters/einer Stellvertreterin für den Schiedsamts -
bezirk Lich

6. 31/2023 Bauleitplanung der Stadt Lich, Kernstadt,
Bebauungsplan Nr.48 »Guteleutsgärten« mit Ände-
rung des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren
in diesem Bereich Erneute Entscheidung über das
städtebauliche Entwicklungskonzept als Grundlage für
den Bebauungsplan – Vorentwurf

7. Bericht der Jugendbeauftragten der Stadt Lich

gez. Michael Pieck
Stadtverordnetenvorsteher

6. Sitzung der Verbandsversammlung des Gemein-
deverwaltungsverbandes »Städteservice Laubach –
Lich«
Die 6. Sitzung der Verbandsversammlung des Gemeindeverwal-
tungsverbandes »Städteservice Laubach – Lich« findet am Donners-
tag, den 30. März 2023, um 19.00 Uhr im Sitzungssaal des
Rathauses Laubach, Friedrichstraße 11, 35321 Laubach statt.

Tagesordnung: 
1. Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der form- und fristgerechten

Einladung, der Beschlussfähigkeit sowie der Tagesordnung 
2. Genehmigung des Protokolls der 5. Sitzung vom 12.10.2022 
3. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses des GemVwV

»Städteservice Laubach-Lich« zum 31.12.2019

4. Informationen/Mitteilungen/Anfragen 
Die Bevölkerung ist zu dieser öffentlichen Sitzung herzlich eingela-
den. 

gez. Harald Mohr
Vorsitzender der Verbandsversammlung

Einladung zur gemeinsamen Jahreshauptversamm-
lung der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Lich
Hiermit laden wir gemäß § 16 der Satzung über die Freiwilligen Feu-
erwehren der Stadt Lich, zur gemeinsamen Jahreshauptversamm-
lung am Freitag, den 31. März 2023, um 19.00 Uhr, in die Sport- und
Kulturhalle in Lich-Muschenheim herzlich ein.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Jahresberichte
4. Stadtbrandinspektor
5. Stadtjugendfeuerwehrwart
6. Grußworte
7. Ehrungen, Ernennungen und Entlassungen
8. Übernahme und Verpflichtungen von Neumitgliedern und Mitglie-

dern der Jugendfeuerwehren in die Einsatzabteilungen
9. Neuwahlen

a) Stadtbrandinspektor
b) Stellvertretender Stadtbrandinspektor

10. Verschiedenes
In Anbetracht der Neuwahlen bitten wir alle Mitglieder der Einsatzab-
teilungen um vollzähliges Erscheinen.
Als Dienstkleidung bitten wir die Feuerwehrangehörigen Uniform zu
tragen.

Marco Römer
Stadtbrandinspektor der Stadt Lich

Vereinfachte Umlegung, Verfahrensgebiet »Procom«
in der Gemarkung Lich 
Bekanntmachung der Unanfechtbarkeit
1. Der vom Magistrat der Stadt Lich am 15.12.2022 gefasste Be-

schluss über die vereinfachte Umlegung für das Verfahrensgebiet
»Procom« ist am 03.03.2023 unanfechtbar geworden.

2. Mit dieser Bekanntmachung wird nach § 83 Abs. 2 des Bauge-
setzbuches der bisherige Rechtszustand durch den im Beschluss
über die vereinfachte Umlegung vorgesehenen neuen Rechtszu-
stand ersetzt.

3. Mit dieser Bekanntmachung werden die neuen Eigentümer in den
Besitz der zugeteilten Grundstücksteile oder Grundstücke einge-
wiesen.

4. Soweit im Beschluss über die vereinfachte Umlegung für den 
Einzelfall nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, hat die
Bekanntmachung auch folgende Wirkungen:

4.1 Das Eigentum an ausgetauschten oder einseitig zugeteilten
Grundstücksteilen oder Grundstücken geht lastenfrei auf die
neuen Eigentümer über (§ 83 Abs. 3 BauGB),

4.2 Besitz, Nutzen, Lasten und Gefahren der zugeteilten Grund-
stücksteile oder Grundstücke gehen ebenfalls auf die neuen Ei-
gentümer über,

4.3 mit dieser Bekanntmachung werden die im Beschluss über die
vereinfachte Umlegung festgesetzten Geldleistungen fällig.

5. Die Stadt Lich veranlasst die Berichtigung des Grundbuchs und
des Liegenschaftskatasters bei den zuständigen Behörden.

6. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Bekanntmachung ist innerhalb einer Frist von einem
Monat nach Bekanntgabe der Widerspruch zulässig. Der Wider-
spruch ist schriftlich oder mündlich zur Niederschrift beim Magistrat
der Stadt Lich, Unterstadt 1, 35423 Lich, zu erheben.

Lich, den 23.03.2023 Der Magistrat der Stadt Lich
gez. Dr. Neubert, Bürgermeister



Energiepreisbremse Hessen für Heizöl, Flüssiggas
und Holzpellets: Noch keine Anträge verfügbar
Sie haben eine Heizung, die mit Heizöl, Pellets und Flüssiggas be-
trieben wird, und wollen wegen der gestiegenen Preise einen Antrag
auf finanzielle Unterstützung stellen? 
Das Land Hessen bittet noch um etwas Geduld.
Grundsätzlich können all diejenigen Verbraucherinnen und Verbrau-
cher in Deutschland diese finanzielle Unterstützung beantragen, die
zwischen dem 1. Januar und 1. Dezember 2022 sogenannte nicht lei-
tungsgebundene Brennstoffe wie Heizöl, Pellets und Flüssiggas ge-
kauft und deren Kosten sich mindestens verdoppelt haben. Hierfür
sind vom Bund max. 1,8 Milliarden Euro vorgesehen. Das genaue
Verfahren für die Härtefallregelung wird derzeit noch erarbeitet, unter
anderem müssen Vereinbarungen zwischen dem Bund und den Län-
dern geschlossen werden. Darum können wir zum jetzigen Zeitpunkt
noch keine Stelle benennen, bei welcher Sie den Antrag stellen kön-
nen.
Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden!

Übungen, Schulungsabende und sonstige Veran-
staltungen der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt
Lich
Einsatzabteilung Lich-Kernstadt
Medizinische Erstversorgung
am Mittwoch, den 29.03.2023, 19.00 Uhr

Einsatzabteilung Bettenhausen
Übung am Dienstag, den 28.03.2023, 19.30 Uhr

Jugendfeuerwehr Bettenhausen
Fahrzeug- und Gerätekunde am Freitag, den 24.03.2023, 17.00 Uhr

Minifeuerwehr Bettenhausen
Erste Hilfe am Freitag, den 24.03.2023, 15.30 Uhr

Einsatzabteilung Birklar
Technische Hilfeleistung/Türöffnung 
am Mittwoch, den 29.03.2023, 20.00 Uhr

Jugendfeuerwehr Birklar
Vorbereitung Stadtpokal am Mittwoch, den 29.03.2023, 18.00 Uhr

Einsatzabteilung Eberstadt
Übung Atemschutzgeräteträger 
am Samstag, den 25.03.2023, 11.00 Uhr
Übung am Mittwoch, den 29.03.2023, 19.30 Uhr

Einsatzabteilung Langsdorf
Funkübung am Dienstag, den 28.03.2023, 19.00 Uhr

Der Magistrat der Stadt Lich


